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Umfang des Versicherungsschutzes 

§ 1 Welche Sachen sind versichert und welche nicht?  

1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeich-
neten Gebäude. 

Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erd-
boden verbundene Bauwerke, die der überwiegenden 
Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äu-
ßere Einflüsse schützen können. 

2. Mitversichert sind 

a) in das Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste 
Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit ver-
loren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Ein-
bauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezi-
fisch geplant und gefertigt sind. 

b) auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stück Klingel- und Briefkastenanlagen, Müllboxen sowie 
Terrassen, 

c) auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stück Carports, Gewächs- und Gartenhäuser, Grund-
stückseinfriedigungen (auch Hecken), Hof- und Gehweg-
befestigungen, Hundehütten, Masten- und Freileitungen 
sowie Wege- und Gartenbeleuchtungen 

- in der Gleitenden Neuwertversicherung bis 1 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a); 

- in den Fällen des § 11 bis 1 Prozent der Versicherungs-
summe. 

3. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich in dem Gebäude 
befindet oder außen an dem Gebäude angebracht ist und 
für die Instandhaltung eines versicherten Gebäudes oder 
zu dessen Wohnzwecken genutzt wird. 

4. Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich einge-
fügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mie-
ter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten be-
schafft oder übernommen hat und daher hierfür die Ge-
fahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über die Ge-
fahrtragung ist von Ihnen nachzuweisen. Die Versiche-
rung dieser Sachen kann vereinbart werden. 

§ 2 Welche Kosten sind versichert und welche Auf-
wendungen nicht? 

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
(siehe § 4) notwendigen Kosten 

a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen 
(siehe § 1), für das Abfahren von Schutt und sonstigen 
Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz 
und für das Ablagern und Vernichten (Aufräumungs- und 
Abbruchkosten), 

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
(siehe § 1) andere Sachen bewegt, verändert oder ge-
schützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkos-
ten). 



2. Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie 
bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach 
zur Abwendung und Minderung des Schadens für gebo-
ten halten durften oder die Sie auf unsere Weisung ma-
chen (Schadenabwendungs- und Schadenminderungs-
kosten). 

Machen Sie Aufwendungen, um einen unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leisten wir Auf-
wendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei ei-
ner nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände 
verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen-
dungen auf unsere Weisung erfolgten. 

Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können 
wir auch den Aufwendungsersatz nach Satz 1 und Satz 2 
entsprechend kürzen. 

Wir haben den für die Aufwendungen gemäß Satz 1 er-
forderlichen Betrag auf Ihr Verlangen vorzuschießen. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Entschädi-
gung für versicherte Kosten gemäß § 2 Nr. 1 a) und 1 b) 
je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a); 

b) in den Fällen des § 11 auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe. 

4. Wir ersetzen bis zu einem Betrag von 3.000 Euro die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von uns 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren (Schadensermittlungskosten). 

Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, 
so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit Sie zur Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet sind oder von uns aufge-
fordert wurden. 

Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können 
wir auch den Kostenersatz nach Satz 1 entsprechend 
kürzen. 

5. Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicher-
ter Kosten gemäß Nr. 1 bis Nr. 4 ist der Nachweis tat-
sächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

6. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

§ 3 In welchem Rahmen gilt Mietausfall versichert? 

1. Wir ersetzen 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietneben-
kosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Ver-
sicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz 
oder teilweise eingestellt haben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließ-
lich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, 
die Sie selbst bewohnen und die infolge eines Versiche-
rungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls Ihnen die 
Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der 
Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

c) Wir ersetzen auch einen durch die Einhaltung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften verursachten zusätzlichen Miet-
ausfall bzw. Mietwert. 

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar ist, 
höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des 
Versicherungsfalles. 

Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, 
wie Sie die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft 
verzögern. 

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung 
des Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes ver-
einbart werden. 

§ 4 Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 

1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die 
durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung (siehe § 5), 

b) Leitungswasser (siehe § 6), 

c) Sturm, Hagel (siehe § 8) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen ab-
handen kommen (Versicherungsfall). 

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der 
Wasserversorgung und Frostschäden an sonstigen Lei-
tungswasserführenden Einrichtungen (siehe § 7). 

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 1 c) oder 1 b) 
einschließlich Nr. 2 kann auch einzeln versichert werden. 

4. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

a) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revoluti-
on, Rebellion oder Aufstand; 

b) Innere Unruhen; 

c) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Sub-
stanzen. 

§ 5 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Explosion und 
Implosion zu verstehen? 

1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

Mitversichert sind Brandschäden, die an den versicherten 
Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer 
oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwe-
cken ausgesetzt werden. 

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur ver-
sichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden 
anderer Art entstanden sind. 

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.  

4. Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusam-
menfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck in-
folge eines inneren Unterdruckes. 

5. Nicht versichert sind  

a) Sengschäden, 

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entste-
hen. 

c) Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 a und 5 b gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sach-
schadens gemäß Nr. 1 bis Nr. 4 sind. 

6. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Erdbeben. 

§ 6 Was ist unter Leitungswasser zu verstehen? 

1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig 
ausgetreten ist aus 



a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder 
den damit verbundenen Schläuchen, 

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
verbundenen Einrichtungen oder aus deren wasserfüh-
renden Teilen, 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung 
sowie aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen, 

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

e) Aquarien oder Wasserbetten. 

2. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf 
stehen Leitungswasser gleich. 

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser er-
streckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch  

a) Plansch- oder Reinigungswasser, 

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung/Hochwasser oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufe-
nen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungs-
wasserschäden durch einen hierdurch verursachten 
Rohrbruch, 

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdü-
sen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versi-
cherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese-
lungsanlage, 

d) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser (siehe Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch 
verursacht hat, 

e) Erdbeben, 

f) Schwamm, 

g) Leitungswasser an versicherten Sachen (siehe §1), 
soweit die Gebäude nicht bezugsfertig oder wegen Um-
bauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind,  

h) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5),  

i) Sturm, Hagel (siehe § 8).  

§ 7 Inwieweit sind Schäden durch Rohrbruch oder 
Frost versichert? 

1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den 
damit verbundenen Schläuchen, 

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

d) von Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. Rohre von Solarhei-
zungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb 
des Gebäudes. Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Boden-
platte nicht versichert. 

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude 
auch versichert frostbedingte Bruchschäden an 

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armatu-
ren ( z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wasser-
messer, Geruchsverschlüsse) oder ähnlichen Installatio-
nen, sowie deren Anschlussschläuche, 

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichba-
ren Teilen von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung und an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wär-
mepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese 
Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anla-
gen dienen, sich auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstück befinden und Sie dafür die Ge-
fahr tragen; 

b) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung und an den Rohren der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, die auf dem Versiche-
rungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, oder die au-
ßerhalb des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und 
der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-
nen, soweit Sie dafür die Gefahr tragen. 

c) Die Bestimmungen von Nr. 3 b) gelten nicht für Rohre, 
die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. Die 
Entschädigung zu Nr. 3 b) ist, soweit vertraglich nicht et-
was anderes vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt  

- in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a);  

- in den Fällen des § 11 auf 1 Prozent der Versicherungs-
summe. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich 
nicht auf Schäden 

a) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser (siehe Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch 
verursacht hat, 

b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude 
noch nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten 
für ihren Zweck nicht benutzbar sind, 

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5),  

d) Sturm, Hagel (siehe § 8),  

e) Erdbeben. 

§ 8 Wann besteht Versicherungsschutz gegen Sturm 
bzw. Hagel? 

1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 63 km/Stunde). Ist die Windstärke für den 
Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 un-
terstellt, wenn Sie nachweisen, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen 
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen (siehe § 1) nur durch Sturm ent-
standen sein kann. 

2. Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

3. Versichert sind nur Schäden, die entstehen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf versicherte Sachen (siehe § 1), 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-
me oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen 
(siehe § 1) wirft, 



c) als Folge eines Schadens gemäß a) oder b) an Gebäu-
den, in denen sich versicherte Sachen (siehe § 1) befin-
den, oder an mit diesen baulich verbundenen Gebäuden. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel er-
streckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden 

a) durch Sturmflut, 

b) Erdbeben, Lawinen oder Schneedruck, 

c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel 
entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen, 

d) an Laden- und Schaufensterscheiben, 

e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude 
nicht bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ih-
ren Zweck nicht benutzbar sind, 

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz von Luftfahrzeugen, seiner Teile oder sei-
ner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5). 

§ 9 Welcher Wert gilt versichert und wie passt sich  Ihr 
Versicherungsschutz an? 

1. Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versi-
cherungsschein bezeichneten Gebäude entsprechend 
seiner Größe und Ausstattung sowie seines Ausbaus 
ausgedrückt in den Preisen des Jahres 1914 (Versiche-
rungswert 1914). Hierzu gehören auch Architektengebüh-
ren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

2. Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
innerhalb der Versicherungsperiode der Wert der Ge-
bäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungs-
schutz. 

3. Wir passen den Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 an die 
Baukostenentwicklung an (siehe § 10 Nr. 2). 

4. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauernd entwertet sind, ist nur noch der erzielbare Ver-
kaufspreis ohne Grundstücksanteile versichert (gemeiner 
Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, 
wenn die Gebäude für ihren Zweck nicht mehr zu ver-
wenden sind. 

§ 10 Was versteht man unter Gleitende Neuwertversi-
cherung? Wie wird der Beitrag angepasst? 

1. Grundlagen der Gleitenden Neuwertversicherung sind 
der Versicherungswert 1914 (siehe § 9 Nr. 1) sowie der 
Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a.) 

2. Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung 
des Versicherungsschutzes (siehe § 9 Nr. 3) gemäß der 
Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet 
durch Multiplikation des bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Jahresgrundbeitrages 1914 mit dem veränderten An-
passungsfaktor. 

a) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich je-
weils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem 
Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat 
Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für 
Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres 
veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verän-
dert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundes-
amt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung 
des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Tarif-
lohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Be-
rechnung wird jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma 
gerundet. Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei 
Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf 

oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abge-
rundet. 

b) Sie können der Erhöhung des Beitrages innerhalb eines 
Monats, nachdem Ihnen die Mitteilung über die Erhöhung 
des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch schriftli-
che Erklärung widersprechen. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhö-
hung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als 
Neuwertversicherung (siehe § 11) in Kraft, und zwar zum 
bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, 
die sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert 
mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, 
der im Mai des Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungs-
verzicht (siehe § 12 Nr. 3) nicht mehr. 

3. Ihr Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 11 Welche anderen Versicherungswerte können 
vereinbart werden? 

Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwertversicherung) 
können auch der Neuwert oder der Zeitwert als Versiche-
rungswert vereinbart werden. Der Neuwert ist der ortsübliche 
Neubauwert des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktion- und Planungskos-
ten. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich 
der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

§ 12 Wie sollte die Versicherungssumme bemessen 
sein? Unter welchen Voraussetzungen gilt der Unter-
versicherungsverzicht in der Gleitenden Neuwertver-
sicherung? 

1. Die Versicherungssumme ist der zwischen Ihnen und uns 
im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versiche-
rungswert entsprechen soll. Wird der Versicherungswert 
nach Grundsätzen zur Ermittlung des Versicherungswer-
tes 1914 ermittelt, so gelten die nachfolgenden Bestim-
mungen. 

2. In der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10) gilt 
die Versicherungssumme 1914 als richtig ermittelt, wenn 

a) sie aufgrund einer von uns anerkannten Schätzung eines 
Bausachverständigen festgesetzt wird, 

b) Sie im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen 
Jahres zutreffend angeben und wir diesen Betrag um-
rechnen 

Sie Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des 
Gebäudes zutreffend beantworten und wir hiernach die Ver-
sicherungssumme 1914 berechnen, 

c) Sie die Größe der Wohnfläche des Gebäudes in Quad-
ratmetern zutreffend angeben und wir hiernach die Versi-
cherungssumme 1914 anhand unseres unternehmens-
spezifischen Faktors je Quadratmeter Wohnfläche be-
rechnen. 

3. Wird die nach Nr. 2 ermittelte Versicherungssumme 1914 
vereinbart, nehmen wir abweichend von § 26 Nr. 9 kei-
nen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversiche-
rungsverzicht). 

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung 
des Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 2 c) 
oder die Angabe der Wohnflächengröße gemäß Nr. 2 d) 
von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsab-
schluss abweicht und ist dadurch die Versicherungs-
summe 1914 zu niedrig bemessen, so können wir nach 
den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen 
vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Ver-
tragsanpassung vornehmen; ferner können wir bezüglich 
der Differenz zwischen vereinbarter Versicherungssum-
me und tatsächlichem Versicherungswert nach den Re-
geln der Unterversicherung leistungsfrei sein. 

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 gilt ferner 
nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung zu-
grunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss 



durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert 
wurde und die Veränderung uns nicht unverzüglich an-
gezeigt wurde. Unberührt bleibt die Vorschrift über Um-
fang und Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß 
§ 9 Nr. 2. 

Beitrag, Versicherungsbeginn und Laufzeit des Ver-
trages 

§ 13 Wann beginnt der Versicherungsschutz? Was 
geschieht bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Erst- 
oder Einmalbeitrages? 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ers-
ten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Nr. 
2 bis 3 zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils gesetzlich 
bestimmten Höhe zu entrichten haben. 

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages 
in Raten vereinbart, gilt als Erstbeitrag nur die erste Rate 
des ersten Jahresbeitrages. 

3. Folgen verspäteter Beitragszahlung 

- Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten haben. 

- Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solan-
ge der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurück-
treten, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben. 

- Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, so sind wir für einen vor Zahlung des Beitra-
ges eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrages aufmerksam gemacht haben. Das gilt 
nicht, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
haben. 

§ 14 Was ist hinsichtlich der Zahlung von Folgebei-
trägen zu beachten? 

1. Der Folgebeitrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt 
als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt er-
folgt. 

2. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten 
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir können 
Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn 
wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und au-
ßerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zah-
lung hinweisen. Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz. 

4. Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-

lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zah-
lung in Verzug sind. Hierauf sind Sie bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen.  

5. Haben wir gekündigt und zahlen Sie nach Erhalt der 
Kündigung innerhalb eines Monats oder, wenn diese mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb ei-
nes Monats nach Fristablauf den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. 

§ 15 Was ist bei Vereinbarung des Lastschriftverfah-
rens zu beachten  

Ist die Einziehung des Beitrages von  
einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie 
die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie 
aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Sie sind zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, 
wenn Sie hierzu von uns in Textform aufgefordert worden 
sind. 

§ 16 Was geschieht, wenn die vereinbarte Ratenzah-
lung nicht eingehalten wird? 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug sind. 

Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen. 

§ 17 Für welchen Zeitraum wird der Beitrag bei vor-
zeitiger Vertragsbeendigung erhoben 

1. Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht uns für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

2. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht uns der Beitrag zu, den wir hät-
ten beanspruchen können, wenn die Versicherung nur 
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben. 

3. Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen zu widerrufen, haben wir nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir Sie auf 
Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und 
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen 
haben. 

4. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt been-
det, weil Sie Gefahrumstände, nach denen wir vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt haben, nicht angezeigt 
haben, so steht uns der Beitrag bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung zu. Wird das Versicherungsver-
hältnis durch Rücktritt beendet, weil der einmalige oder 
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so 
steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 



5. Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung von 
uns wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns 
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung zu. 

6. Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, 
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns 
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt haben. 

§ 18 Wie lange gilt der Vertrag? 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zu-
gegangen ist. 

3. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes da-
rauffolgenden Jahres von Ihnen gekündigt werden; die 
Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 
sein. 

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger  

Hat ein Realrechtsgläubiger uns sein Grundpfandrecht 
angemeldet, so ist die Kündigung durch Sie nur wirksam, 
wenn Sie mindestens einen Monat vor Ablauf des Versi-
cherungsvertrages nachgewiesen haben, dass in dem 
Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig 
war, das Grundstück nicht mit einem Grundpfandrecht 
belastet war oder der Realrechtsgläubiger dieser Kündi-
gung zugestimmt hat; diese Zustimmung darf nicht ohne 
ausreichenden Grund verweigert werden. Dies gilt nicht 
in den Fällen der §§ 19 und 20. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt ha-
ben.  

§ 19 Welche Auswirkungen hat die Veräußerung des 
versicherten Objektes auf den bestehenden Vertrag? 
Welche Rechte und Pflichten ergeben sich für Sie 
und den Erwerber? 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache von Ihnen veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien 
das Datum des Grundbucheintrages) an Ihre Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums 
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rech-
te und Pflichten ein. 

b) Sie und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Wir müssen den Eintritt des Erwerbers erst gegen uns 
gelten lassen, wenn wir hiervon Kenntnis erlangen. 

2. Kündigungsrechte 

a) Wir sind berechtigt, dem Erwerber das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von 
der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. 

c) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

d) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräu-
ßerer allein für die Zahlung des Beitrages. 

3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige hätte zugehen müssen, und wir den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätten. 

c) Abweichend von b) sind wir zur Leistung verpflichtet, 
wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem uns die Anzeige hätten zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir 
nicht gekündigt haben. 

§ 20 Welches Kündigungsrecht besteht nach dem 
Versicherungsfall? 

1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Sie 
oder wir den Versicherungsvertrag in Textform kündigen. 
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen 
Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die Ent-
schädigung zugegangen sein. 

2. Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs-
periode, wirksam wird. 

3. Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam. 

§ 21 (Nicht belegt)  

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten 

§ 22 Welche Anzeigepflichten sind bis zur Abgabe 
Ihrer Vertragserklärung zu beachten? 

1. Vollständige und wahrheitsgemäße Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung al-
le Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. 

Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag 



überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie-
ßen.  

2. Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung 

a) Vertragsänderung 

Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingun-
gen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer von Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unse-
rer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung der Vertragsänderung haben wir Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hinzuweisen.  

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzen Sie Ihrer Anzeigepflicht nach Nr. 1, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit ist unser Rücktrittsrecht ausge-
schlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätten. 

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
Sie weisen nach, dass sich die Verletzung der Anzeige-
pflicht auf einen Umstand bezieht, der weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich ist. 

Haben Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahr-
lässig oder schuldlos, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, wir hätten den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt 
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannten. 

e) Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung unserer Rechte 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 
b) oder zur Kündigung (2 c) müssen wir innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Um-
stände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von 
uns jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 
b) und zur Kündigung (2 c) stehen uns nur zu, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-

gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen ha-
ben. 

5. Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt 
(2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Ver-
sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

6. Vertragsschluss durch Ihren Vertreter 

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Nr. 1, 2 und 5 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist Ihres Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist von Ihnen zu berücksichtigen. 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

§ 23 Was ist bei einer Gefahrerhöhung zu beachten? 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen Umstän-
de so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme wahrscheinli-
cher wäre. 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, 
wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nachdem im Antrag gefragt 
worden ist, 

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäu-
des nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt wer-
den, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise ent-
fernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutz-
bar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufge-
nommen oder verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmal-
schutz gestellt wird. 

2. Ihre Pflichten 

a) Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne 
unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 

b) Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorhe-
rige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet haben, so müssen Sie uns diese unver-
züglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie 
uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kennt-
nis erlangt haben. 

3. Rechtsfolgen der Pflichtverletzung 

a) Unser Kündigungsrecht 

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Nr. 2 a), können 
wir den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Verpflich-
tung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das 
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
haben Sie zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kön-
nen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. 

Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 
b) und c) bekannt, können wir den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen. 



b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen 
entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn wir diese nicht innerhalb ei-
nes Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhö-
hung ausüben oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
Ihre Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt haben. 
Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) sind wir 
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige hät-
te zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Nr. 5 a) Satz 2 und 
3 entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 
wenn uns die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 
uns die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war. 

c) Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 

- soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder 

- wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für unsere Kündigung abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder 

- wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechend erhöhten Beitrag verlangen. 

6. Unerhebliche Gefahrerhöhung 

Die Regelungen nach Nr. 1 bis Nr. 5 finden keine An-
wendung, wenn 

a) sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat, 

b) nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass 
die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 24 Welche Obliegenheiten müssen beachtet werden 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie haben vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) alle gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich verein-
barten Sicherheitsvorschriften einzuhalten, 

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende 
Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen ange-
brachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseiti-
gen zu lassen, 

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder 
Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten, 

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile 
zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten 

2. Kündigungsrecht bei Obliegenheitsverletzung vor Eintritt 
des Versicherungsfalles 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit nach Nr. 1, die Sie vor Eintritt des Versicherungs-
falles uns gegenüber zu erfüllen haben, so können wir 
innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung 
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie 
beweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt haben. 

3. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles 

Sie haben bei und nach Eintritt eines Versicherungsfalles 
(siehe § 4) 

a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen, 

b) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis 
erlangt haben, unverzüglich anzuzeigen, 

c) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten, 

d) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung 
soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer un-
terschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu handeln, 

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen, 

f) uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen, 

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch uns 
freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu do-
kumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewah-
ren, 

h) soweit möglich, uns unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten, 

i) die von uns angeforderten Belege beizubringen, deren 
Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann. 

4. Obliegenheiten des leistungsberechtigten Dritten 

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung (Entschädi-
gungsleistung) einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 3 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
möglich ist. 

5. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 3 vor-
sätzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-



falles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich ist. 

c) Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 

6. Auskunftspflicht 

Ferner sind Sie – soweit zumutbar – verpflichtet, uns 
Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber scha-
denverursachenden Dritten zu erteilen. 

§ 25 (Nicht belegt)  

Entschädigung 

§ 26 Wie wird die Entschädigung berechnet? 

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstel-
lungskosten des Gebäudes (einschließlich der Architek-
tengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Pla-
nungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles, in der 
Zeitwertversicherung der Neuwert zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls abzüglich der Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung, 

b) Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dau-
ernd entwertet sind, der erzielbare Verkaufspreis ohne 
Grundstücksanteile (gemeiner Wert), 

c) beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten 
Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens je-
doch der Versicherungswert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles, 

d) zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sa-
chen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher 
Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des 
Versicherungsfalles, in der Zeitwertversicherung der 
Neuwert  zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls abzüglich 
der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

3. Wir ersetzen auch Mehrkosten infolge Preissteigerungen, 
die  im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren 
Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungs-
falles und der unverzüglichen Wiederherstellung liegt und 
für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung 
besteht. Veranlassen Sie nicht unverzüglich die Wieder-
herstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu 
ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederher-
stellung entstanden wären. 

4. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert. 

a) Ersetzt werden auch die tatsächlich entstandenen Mehr-
kosten infolge von Veränderungen der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), 
die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmi-
gungspflichtiger Baumassnahme am betroffenen Gebäu-
deteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. 

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Scha-
den betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wieder-
aufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, 
so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem 
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstel-
lung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

c) Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus 
der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in 
gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt 
der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der 
Nr. 4 a) und b) entstehen wird. 

d) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tat-
sächlich vom Schaden betroffenen Gebäudeteile. 

e) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die 
Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum 
aktuellen Neubauwert erstattet. 

f) Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.  

g) Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom 
Schaden betroffenen Sachen infolge behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet 
werden, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nicht 
mit dem Betrag versichert, der sich vertragsgemäß erge-
ben würde, wenn die versicherte und vom Schaden be-
troffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den 
Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruch-
kosten.  

h) Die Entschädigung ist - sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist - je Versicherungsfall begrenzt 

- in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 10 Nr. 2 a); 

- in den Fällen des § 11 auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe. 

5. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteu-
erabzugsberechtigt sind; das Gleiche gilt, wenn Sie die 
Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt haben. 

6. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter 
Kosten (siehe § 2) und versicherten Mietausfalls (siehe  
§ 3) gilt Nr. 5 entsprechend. 

7. In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neu-
wertversicherung erwerben Sie den Anspruch auf Zah-
lung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertscha-
den übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald Sie 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sicherstellen, dass Sie die Entschädigung 
verwenden werden, um versicherte Sachen in gleicher 
Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wie-
derherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der 
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaft-
lich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude 
an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wiederhergestellt werden. Der Zeitwertschaden er-
rechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), c) und 
d) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zung. 

8. In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtent-
schädigung für versicherte Sachen (siehe § 1), versicher-
te Kosten (siehe §2) und versicherten Mietausfall (siehe 
§ 3) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme 
begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminde-
rungskosten, die auf unsere Weisung entstanden sind, 
werden unbegrenzt ersetzt. 

9. Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles in der Gleitenden Neuwertversicherung  
(siehe § 10) ohne Vereinbarung eines Unterversiche-
rungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung 
sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 9 
Nr. 4) niedriger als der Versicherungswert der versicher-
ten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung 
gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipli-
ziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berech-
nung versicherter Kosten (siehe § 2) und versicherten 
Mietausfalles (siehe § 3). Bei der Ermittlung von Versi-
cherungssumme und Versicherungswert sind wertstei-
gernde bauliche Maßnahmen gemäß § 9 Nr. 2 zu be-
rücksichtigen. 

 

 



§ 27 Wann wird die Entschädigung fällig? 

1.  

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststellun-
gen zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. Sie können einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung bean-
spruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zah-
len ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem Sie gegenüber uns 
den Nachweis geführt haben, dass Sie die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt haben. 

2. Sie sind zur Rückzahlung der von uns nach 1 b)* geleis-
teten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge 
Ihres Verschuldens nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung (siehe § 26 Nr.7) ist ab dem Zeitpunkt zu 
verzinsen, in welchem Sie die Voraussetzungen nach § 
26 Nr. 7 nachgewiesen haben. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank und beträgt mindestens 4 
Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht 
aus rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

4. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 3 a) und b) ist 
gehemmt, solange infolge Ihres Verschuldens die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

5. Wir können die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen, 

b) gegen Sie oder einen Ihrer Repräsentanten aus Anlass 
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafge-
richtliches Verfahren läuft. 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubi-
gern nicht erfolgte. 

§ 28 Wann entfällt unsere Entschädigungspflicht aus 
besonderen Gründen 

1. Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Hö-
he der Entschädigung von Bedeutung sind, täuschen o-
der uns zu täuschen versuchen. Ist die Täuschung oder 
der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen gemäß Satz 1 als bewiesen. 

2. Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
sind wir von der Entschädigungspflicht frei. Ist die Herbei-
führung des Schadens gemäß Satz 1 durch ein rechts-
kräftiges Strafurteil wegen vorsätzlicher Brandstiftung 
festgestellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung eines 
Brandschadens als bewiesen. 

3. Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Sonstige Vertragsbestimmungen  

§ 29 Was ist bei einer Überversicherung zu beachten ? 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kön-
nen Sie und wir verlangen, dass die Versicherungssum-

me zur Beseitigung der Überversicherung unter verhält-
nismäßiger Minderung des Beitrages mit sofortiger Wir-
kung herabgesetzt wird. 

2. Schließen Sie den Vertrag in der Absicht, sich aus der 
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht der Bei-
trag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt 
haben. 

§ 30 Was geschieht bei einer Doppelversicherung 
oder Mehrfachversicherung? 

1. Anzeigepflicht 

Wird bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, sind Sie verpflichtet, uns die an-
dere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mittei-
lung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung 

Verletzen Sie die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, sind wir nach Maßgabe der Rege-
lungen zur Obliegenheitsverletzung (siehe § 24 Nr. 2 und 
Nr. 5) zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt haben. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen 
der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Ge-
samtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; Sie 
können aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
Ihnen entstandenen Schadens verlangen.  
Dies gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.  
Erlangen Sie oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, 
so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Ent-
schädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

c) Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. Uns steht der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt haben. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, können Sie ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages oder die Her-
absetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns 
Ihre Erklärung zugeht. 



b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
können Sie nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

§ 31 Was gilt bei Sachverständigenverfahren? 

1. Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalles durch 
einseitige Erklärung uns gegenüber verlangen, dass die 
Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt 
wird. Sie und wir können ein solches Sachverständigen-
verfahren auch vereinbaren.  

2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinba-
rung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

3. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen 
und kann dann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb zwei Wochen nach 
Empfang der Aufforderung benannt, kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In unserer Aufforderung 
haben wir Sie auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Auf-
nahme ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

c) Wir dürfen als Sachverständige keine Personen benen-
nen, die Ihre Mitbewerber sind oder mit Ihnen in dauern-
der Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Personen, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obman-
nes durch die Sachverständigen. 

4. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten: 

a) ein Verzeichnis der zerstörten, abhanden gekommenen 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versi-
cherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der von dem Schaden betroffenen versi-
cherten Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten 
(siehe § 2) und den versicherten Mietausfall (siehe § 3) 
bzw. Mietwert; 

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicher-
ten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht ge-
geben ist. 

5. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien 
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststellun-
gen voneinander ab, übergeben wir sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für Sie und uns verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser Feststel-
lungen berechnen wir die Entschädigung. Im Falle un-
verbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern. 

6. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälf-
te. 

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Ob-
liegenheiten nicht berührt. 

§ 32 Was gilt bei Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Scha-
den ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nach-
teil geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzan-
spruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
Ihres Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei dessen 
Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit tragen Sie. 

§ 33 Welche Besonderheiten gelten bei Gemeinschaf-
ten von Wohnungseigentümern? 

1. Sind wir bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern wegen des Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, 
so können wir uns hierauf gegenüber den übrigen Woh-
nungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie 
deren Miteigentumsanteile nicht berufen.  

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, 
dass wir sie auch insoweit entschädigen, als wir gegen-
über einzelnen Miteigentümern leistungsfrei sind, sofern 
diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung 
des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.  
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, uns diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 
1 und Nr. 2 entsprechend. 

§ 34 Was ist bei der Versicherung für fremde Rech-
nung zu beachten? 

1.  Schließen Sie einen Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) ab, 
können nur Sie und nicht der Versicherte die Rechte aus 
diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den 
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zu-
stimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Ihrer Zustimmung ver-
langen. 

3. Soweit Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten von rechtlicher 
Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Ihre In-
teressen und die des Versicherten umfasst, müssen Sie 
sich für Ihr Interesse das Verhalten und die Kenntnis des 
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Ihr Repräsentant ist. 

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder dem Versicherten eine rechtzeitige Benach-
richtigung an Sie nicht möglich oder nicht zumutbar war. 



5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und uns nicht darüber informiert haben. 

§ 35 Welche Auswirkungen haben Kenntnis und Ver-
halten Ihrer Repräsentanten? 

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Re-
präsentanten zurechnen lassen. 

§ 36 (Nicht belegt) 

§ 37 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Ver-
trag? 

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen un-
sere Entscheidung in Textform zugeht. 

§ 38 (Nicht belegt)  

§ 39 Welches Gericht ist zuständig? 

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unse-
rem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch 
das Gericht im Bezirk Ihres Wohnsitzes oder, wenn ein 
solcher fehlt, Ihres gewöhnlichen Aufenthalts. 

Für Klagen gegen Sie ist dieses Gericht ausschließlich 
zuständig. 

2. Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder 
dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

§ 40 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 
Was gilt bei Änderungen Ihrer Anschrift? 

1. Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so-
weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmit-
telbar gegenüber uns erfolgen, in Textform abzugeben.  

Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle oder an unsere Hauptverwaltung ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unbe-
rührt. 

2. Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitge-
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Änderung Ihres Namens. 

3. Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres 
Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmun-
gen der Nr. 2. entsprechende Anwendung. 

§ 41 Welches Recht findet Anwendung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 


